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Anpassung im Gebührenhaushalt
Aufgrund zukünftiger Sanierungen bzw. Instandhaltungen im Wasser- und Abwasserbereich sowie
Preissteigerungen bei diversen Müllentsorgungen muss die Marktgemeinde Pölstal den Gebührenhaushalt und
somit die Verbrauchsgebühren seit 4 Jahren wieder anpassen und die Gemeindeabgaben erhöhen. Die
betroffenen Verordnungen finden Sie auf unserer Homepage. Wir danken für Ihr Verständnis. 

Die Anpassungen im Überblick:

Änderung der Wassergebühren ab 01. Jänner 2026
Für das Gemeindewasserleitungsnetz wird die Wasserverbrauchsgebühr angepasst und beträgt ab 
01. Jänner 2026 netto € 1,50 pro m³ Wasser. Die Verrechnung erfolgt wie bisher nach dem tatsächlichen
Verbrauch (Zähler). Seit 2017 ist ein Zähler verpflichtend vorgeschrieben. Wo kein Zählereinbau möglich ist,
erfolgt die Abrechnung weiterhin als Pauschale (50m³ pro Einwohner).

Wasserzählergebühr:
bei einem 3-5m³ Zähler netto €   20,00
bei einem 7m³ Zähler netto €   40,00
bei einem 10m³ Zähler netto €   60,00
bei einem 20m³ Zähler netto € 100,00
bei einem 40 und mehr m³ Zähler netto € 200,00

Änderung der Kanalgebühren ab 01. Jänner 2026
Für das öffentliche Kanalnetz (Schmutzwasser) wird die Verbrauchsgebühr angepasst und beträgt ab 
01. Jänner 2026 netto € 4,25 pro m³ Abwasser. Die Verrechnung erfolgt wie bisher nach dem tatsächlichen
Verbrauch (Zähler). Der Mindestverbrauch pro Person mit Hauptwohnsitz beträgt weiterhin 40m³. Wo kein Zähler
vorhanden bzw. ein Zählereinbau nicht möglich ist, erfolgt die Abrechnung weiter als Pauschale (50m³ pro
Einwohner).

Änderung der Müllgebühren ab 01. Jänner 2026
Die Grundgebühr wird angepasst und beträgt ab 01. Jänner 2026 netto € 70,00 pro Haushalt. Alle anderen
(variablen) Entsorgungsgebühren (Restmüll, Biomüll usw.) werden wie nachstehend auch angepasst:

Für getrennt zu sammelnde biogene Siedlungsabfälle (kompostierbare Siedlungsabfälle wie z.B. Küchen-,
Garten-, Markt- oder Friedhofsabfälle):

Kunststoffgefäß   90 netto €  135,00
Kunststoffgefäß
Kunststoffgefäß

120
240

netto €  180,00
netto €  360,00

Säcke:
150 (Haushalte mit 1 Person Hauptwohnsitz) netto € 10,00
300
450
600
750

(Haushalte mit 2 Personen Hauptwohnsitz)
(Haushalte mit 3 Personen Hauptwohnsitz)
(Haushalte mit 4 Personen Hauptwohnsitz)
(Haushalte mit 5 Personen Hauptwohnsitz u. mehr)

netto € 20,00
netto € 30,00
netto € 40,00
netto € 50,00

Im Bedarfsfall können (15 Liter) Säcke für die Abfuhr der biogenen Siedlungsabfälle zugekauft werden.
Ein 15 Liter Abfallsammelsack kostet netto € 1,36.

Bitte wenden!
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Sitzungsplan des Gemeinderates für 2026
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Pölstal hat in der Sitzung vom 11. Dezember 2025 den Sitzungsplan für
das Jahr 2026 beschlossen.

Gemäß § 51 Abs. 2 Steiermärkische Gemeindeordnung, LGBI.Nr. 115/1967 idf LGBI.Nr. 34/2020, wird der
Beschluss für den Sitzungsplan des Gemeinderates der Marktgemeinde Pölstal für das Jahr 2026 öffentlich
kundgemacht und hiermit verbindlich.

Die Gemeinderatssitzungstermine für das Jahr 2026:

Donnerstag 26. März 2026 18:30 Uhr

Donnerstag 25. Juni 2026 18:30 Uhr

Donnerstag 17. September 2026 18:30 Uhr

Donnerstag 29. Oktober 2026 18:30 Uhr

Mittwoch 16. Dezember 2026 18:30 Uhr

Für gemischte Siedlungsabfälle (Restmüll, das ist jener Teil der nicht gefährlichen Siedlungsabfälle, der nicht
den vorigen Kategorien zuzurechnen ist):

Gebühr mit 26 Abfuhren (2-wöchig):
Kunststoffgefäß     90 netto €    135,00
Kunststoffgefäß
Kunststoffgefäß

  120
  240

netto €    180,00
netto €    360,00

Abfallcontainer
Abfallcontainer

  770
1100

netto € 1.155,00
netto € 1.650,00

Gebühr mit 13Abfuhren (4-wöchig):
Kunststoffgefäß     90 netto €       60,00
Kunststoffgefäß
Kunststoffgefäß

  120
  240

netto €       80,00
netto €     160,00

Abfallcontainer
Abfallcontainer

  770
1100

netto €     515,00
netto €     735,00

Für Abfallsammelsäcke (13 Abfuhren):
600 Liter/Jahr für die 1. Person mit
Hauptwohnsitz in einer Nutzungseinheit

und

netto €       26,00

300 Liter/Jahr für jede weitere Person mit
Hauptwohnsitz

netto €       13,00

Im Bedarfsfall können zusätzlich Restmüllsammelsäcke zugekauft werden. Ein Abfallsammelsack für Restmüll
(60 Liter) kostet netto € 2,73.

Alle obigen Gebühren wird die gesetzliche Umsatzsteuer zugerechnet.
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